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Einwendungen der Stadt Zossen gegen die Haushaltssatzung des Landkreises Teltow- 
Fläming 2017

Selm geehrte Frau Wehlan, 
sehr geeinter Herr Dr. Kalinka, 
sein geeinte Kreistagsmitglieder, 
werte Kolleginnen und Kollegen,

form- und fristgerecht macht die Stadl Zossen von Ihrem Recht gemäß § 129 BbgKVerf Ge
brauch, Einwendungen gegen die Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming 2017 zu 
erheben. Um den Standpunkt der Stadt Zossen in einigen Punkten deutlicher darstellen zu kön
nen, werde ich an einigen Stellen aus dem Schreiben der Landrätin an die kommunalen Haupt
verwaltungsbeamten vom 13.12.2016 zitieren (kursiv).

Als Erstes ist festzustellen, dass die finanzielle und wirtschaftliche Situation der kreisangehöri
gen Kommunen zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der Überlegungen zur Festlegung der Höhe 
des Hebesatzes der Kreisumlage war. Damit verstößt die Kreisverwaltung gegen geltendes Recht 
und die entsprechende Rechtsprechung, in der ausgeurteilt wurde, dass die wirtschaftliche Situa
tion der Kommunen gegen die kreislichen Interessen und Aufgaben abgewogen werden muss. 
Anhand der Abwägung ist dann ein angemessener Hebesatz festzulegen, der beidem gerecht 
wird.

Dieser Abwägungsprozess hat. im Landkreis Teltow-Fläming noch nie stattgefunden. Stattdessen 
zieht sich die Kreisverwaltung auf die Nacbhaltigkeitssatzung zurück, die in § 5 festlegt, dass 
„der Hebesatz der Kreisumlage für den Zeitraum der Haushaltssicherung 2014 bis 2017 auf min
destens 47 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt (wird).“
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.Da sich der Landkreis in 2017 nicht mein- in der Haushaltssicherung befindet, greift § 5 der 
Naehbal tigkeitssatzung für 2017 nicht mehr und kann damit als Grundlage für die Festlegung der 
Höhe des Kreis umlage-H e b es a tzes nicht mehr her angezogen werden.

Letztlich gibt die Verwaltung sogar zu, dass die gemeindlichen Interessen bei der Haushaltspla
nerstellung keine Rolle gespielt haben können, denn natürlich ist es richtig .... dass es auch im 
Interesse des Landkreises liegt, den finanziellen Handlungsrahmen der Kommunen nicht dauer
haß über Gebühr e-inzusc kränken“

Die Haushaltssatzixng einschließlich des Haushaltsplanes mit seinen Bestandteilen und Anlagen 
wurde am 12.12.2016 in den Kreistag eingebracht.

Der Kreishaushalt weist im Ergebnishaushalt für 2017 ordentliche Erträge in Höhe von 
264.328.460 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 262.221.100 auf. Die Erträge 
übersteigen die Aufwendungen in Höhe von 2.107.360 EUR.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen in Höfte von. 263.648.430 EUR Auszahlungen in Höhe 
von 262.413.020 EUR gegenüber. Dies entspricht einem Fmauzmittelüberschuss von 1.235.410 
EUR.

Diese positive Entwicklung schreibt sich die Rreisverwaltimg selbst zu, da sie ilirer Meinung 
nach alles getan hat, um den Haushalt zu entlasten. „Der planmäßig ausgewiesene Haushalt
sausgleich ist auf eine strenge Aufgahenkritik, zielgerichtete Aufwandsreduzienmgen unter Be
rücksichtigung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, die Si
cherung möglicher Ertragsquellen und auf die Umsetzung haushaltskonsolklierender Maßnah
men zurückmführen“

Der Umstand, dass erhebliche Mehreiträge erzielt wurden, ist tatsächlich für die Entspannung 
der Haushaltssituation verantwortlich. Von einem Überdenken des Ausgabeverhaltens in der 
Kreisverwaltung kann keine Rede sein, wurden doch m 2016 trotz Haushaltssicherung neue Stel
len gegenüber dem Haushaltsplan geschaffen und noch Ende 2016 durch den Kreistag neue Stel
len für 2017 beschlossen, damit diese im Rahmen der Haushaltsberatimgen nicht mehr zur Dis
kussion stehen können.

Auf Seite 17 des Vorberichtes wird dargestellt, wie der Landkreis in 2017 die Fehlbeträge aus 
Vorjahren ausgleicht und sich damit nicht mein in der Haushaftssichenrng befindet. Liier die 
Aufstellung der Kreisverwaltung:
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Ist 2009 t y-
L O -J

Ist 2010 -8.782 -8.889
Ist 2011 -10.101 -18.990
Ist 2012 3.239 -15.751
Ist 2013* 4.595 -11.156
ffiÜ imsmmm
Ist 2015* 14.260 14.361
Plan 2016 4.542 18.904
Plan 2017 2.107 21.010
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Bestätigt 
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Diese Übersicht ist an sich sehr beeindruckend, nur fehlt eine wichtige Komponente: die Ab
schreibungen. Unter Berücksichtigung der AfA. (Planansätze, da Ist nicht bekannt), stellt sich die 
Sachlage wie folgt dar:

Jahr Ordentliches Ergebnis 
Ü in TEtlK * r

Ist 2009 -107
Ist 2010 -8.782
Ist 2011 -10.101
Ist 2012 3.239
Ist 2013 -3.671

Ist 2015 - .............. 8.499
Plan 2016 • 4.542
Plan 2017 2.107

Fehlbetrag/ Über- 
sefrussin-T.FÜR

-107
-8.889

-18.990
-15.751
-19.422

•3.083
1.459
3.566

Jahresabschluss

Bestätigt 
Bestätigt 
Bestätigt 
Bestätigt 

In Prüfung

Offen
Offen
Offen

Die Wahrscheinlichkeit ist gemäß der Beschlusslagen aus 2016 durchaus als geling einzuschät
zen, dass der Landkreis 2016 tatsächlich mit einem positiven Ergebnis in der geplanten Höhe 
abschließt. Es gibt die Beschlüsse 5-2820/16-1 und 5-2919/16-IJ/l, die den Haushalt mit mindes
tens 3,9 Millionen EUR zusätzlich belasten. Hier stellt sich zudem die Frage, warum die Verwal
tung keinen Naclxtragshnushalt vorgelegt hat, wie sie es gemäß der Haushaltssatzung hätte tun 
müssen. Ob also tatsächlich alle Fehlbeträge bis 31.12.2017 abgebaut werden, bleibt abzuwarten. 
Rechnerisch ist es auf jeden Fall möglich.

Trotz der Darstellung eines Überschusses spart die Kreisverwaltung aber nicht. Der Anteil der 
freiwilligen Leistungen, soweit er sich aus den Produktbeschreibungen ablesen lässt, beträgt mit 
einem Volumen von mindestens 18 Millionen EUR rd. 7% des Haushaltes. Auf der anderen Sei
te wird erklärt, dass die Kreisumlage in 2017 noch nicht gesenkt werden kann, weil die Mittel En
den Fehlbetragsabbau und die Aufgabenfinanzi erung unerlässlich ist. Nim wird hier nicht eiwar
tet, dass der Kreis auf alle freiwilligen Leistungen zugunsten der Kreisumlage verzichtet. Unbe
stritten müssen auch dem Landkreis Mittel für freiwillige Leistungen zur Verfügung stehen. Ob 
das in dieser Höhe und zu Lasten einer Senkung der Kreisumlage erforderlich ist, ist eine politi
sche Entscheidung, die der Kr eistag fällen muss. Eine Senkung der Kreisumlage aber um bereits 
1% in 2017 ist nach Durchsicht des Zahlenwerkes und Ausarbeitung der freiwilligen Leistungen 
ohne größere Anstrengungen möglich. Im Übrigen leistete sich der Kreis auch während der 
Haushaltssicherung 2015 und 2016 pro Jahr 7% an freiwilligen Leistungen, was im Jahr 2015 rd. 
15 Millionen EUR ausmachte und 2016 rd. 17 Millionen EUR.

Dem gegenüber gestellt werden sollte die Handlungsfähigkeit vieler kreisangehöriger Gemein
den, die sich weder freiwillige Leistungen, noch Investitionen leisten konnten.. Dieser Befrach
tung allerdings verschließt sich der Kreis.

Die Gegenüberstellung des Planansatzes frir 2017 mit der Finanzplanung aus 2016 (Seite 48 des 
Haushaltsplanes) offenbart Folgendes:

Der Landkreis verfügt in 2017 über 12,2 Millionen EUR mehr an Erträgen als ursprünglich er
wartet, Davon werden nur 2,1 Millionen EUR tatsächlich nicht verausgabt. Im Vergleich zur 
Ursprungsplanung für 2016 also gibt der Landkreis 10,8 Millionen EUR mehr aus. Der größte 
Teil der zusätzlichen Erträge wird für Personalaufwendungen verwendet (fast 40%), die im Ver
gleich zum Voijahresplan um 4,2 Millionen EUR steigen. Der Anstieg ist in dieser Höhe nicht 
erklärt, wenngleich ein Stellenzuwachs durch die Kreisverwaltung im Vorbericht dargestellt
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wurde. Als mögliche Begründung greift auch die Angleichung einiger Bntgeltgruppen an die 
Neuregelungen des TVÖD nicht, denn die Auswirkungen hiervon sind erst nach dem Finanz 
planzcitraum spürbar.

Zur weiteren Erarbeitung der Einwendungen habe ich das vorläufige Jahresergebnis 2015 sowohl 
des Gesamthaushaltes ins Verhältnis zum Planansatz 2017 gesetzt. Auffällig ist insbesondere, 
dass die Erträge innerhalb von 2 Jahren ran 37 Millionen EUR steigen, die Aufwendungen gar 
um 44 Millionen EUR. Eine strenge und wirtschaftliche Haushaltsführung kann hier nicht er
kannt werden, wenn trotz erheblicher Mehrerträge die Mehraufwendungen diese noch überstei
gen. Sicher entfällt ein nicht unwesentlicher Teil auf Sozialausgaben, allerdings steigen auch die 
Personalaufwendungen überproportional. Insbesondere im Produktbereich 1, reine Kemverwal- 
tung, steigt der Zuschussbedarf im Zweijahreszeitraum um 5,4 Millionen EUR. Parallel dazu 
kann nicht erkannt werden, dass sich die Kreisverwaltung bemüht, die Transferaufwendungen 
durch Kostenerstattungen von Land und Bund abzufedem. Die Fehlbedarfsfinanzierung aus von 
Bund und Land übertragenen Aufgaben darf im Übrigen nicht aus der Kreisumlage erfolgen.

l Yi;;' ;vo.rmufi|;es-:
ücüriihtü-

40 Steuern und ähnliche Abgaben 9.039.606 7.771.040 -1.268.566
41 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen

155.408.686 178.691.010 23.282.324

42 sonstige Transfererträge 5.754.421 5.595.550 -158.871
43 öffentlich-rechtliche Leistlings* 
entgelte

7.807.576 8.240.120 432.544

441,4 privatrechtliche Leistungs
entgelte

1.274.774 2.406.080 1.131.30 6

448 Kostenerstattungen und Kos
tenumlagen

45.721.314 60.013.770 14.292.456

45 sonstige ordentliche Ertrüge 1.101.807 841.900 -259.907
Erträge aus laufender Verwaltung?- 
tätigkeit • . • '

226.108.183 263.559.470 37.451.287

50 Personalaufwendungen 45.282.639 52.461.530 7.178.891
51 Versorgungsaufwendungen 621.580 621.580
52 Aufwendiuigen für Sach“ und 
Dienstleistungen

12.436.915 12.604.890 167.975

57 Abscb.vej.bim.gen 5.938.980 7.044.580 1.105.600
53 Transferaufwendungen 115.187.258 147.321.140 32.133.882"

54 sonstige ordentliche Aufwen
dungen

38.929.912 41.476.510 2.546.598

Aufwendungen aus laufender Ver- 
waltuugstätigkeit

217.775.704 261.530.230 43.754.526

Ergebnis der laufenden Verwal
tungstätigkeit

8.332.479 2.029.240 -6.303.239

46 Zinsen und sonstige Finanzerträ
ge

869.838 768.990 -100.848

55 Zinsen und sonstige Finanzauf- 
wendungen

703.621 690.870 -12.751

Finanzergebnis 166.217 78.120 -88.097
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Gesamtergehnisliaushalt vorläufiges 
RE im

Ansatz 2017 Veränderung .2017 ge
genüber Ist 2015

49 außerordentliche Erträge 262.897 -262.897
59 außerordentliche Aufwendungen 379.802 -379.802
außerordentliches Jahresergebnis -116.905 .0 116.905

Alles zusammen betrachtet verdeutlicht auf sehr eindrucksvolle Weise, dass eine Senkung der 
Kreisumlage in 2017 bereit« ohne weiteres möglich ist, ohne den Haushaltsausgleich zu gefähr
den, wenn die Kreisverwaltung tatsächlich sparen würde. Auch die Argumentation, dass gegen
über dem ersten internen Entwurf des Haushaltes 8 Millionen EUR weniger veranschlagt wurde, 
ist zu vernachlässigen, denn in jeder Kommune ist der erste Entwurf eines Haushaltes eher ein 
„Wunschkonzert'11 der Faoliämter, der auf Umsetzbarkeit und Notwendigkeit reduziert wird.

Zudem sind im Voxbericht unvollständige Informationen enthalten, die dazu fuhren, dass Mehr- 
bedarfe in 2017 falsch dargestellt werden. Auf Seite 35 wjjd tabellarisch dargestellt, welcher 
Mehr- und Minderbedarf bei Transferaufwendungen in einzelnen Produkten zu verzeichnen ist. 
Die Reduzierung der Tabelle nur auf die Transferaufwendungen ist insofern falsch, als dass in 
den Produkten ja auch die Gegenfinanzierung dar gestellt wird. Betrachtet man in den Produkten 
nur den Zuschussbedarf (Erträge./. Aufwendungen), ergibt sich ein ganz anderes Bild;

mm

0 üLMN m
WämrnäM

Summe aller Erträge'./. 
Summe der Au.('vendungc(i 

im jcrrilijen Produkt'

Summe all.’r Eil.ügö./. 
Summe der Aufwenduugea 

im jeweiligen Produkl

Berechnung de* laljichU- 
eben KojIeoBiutiege*

111040 Gleiclisteilung/Integration 104 91 -13
111120 Personalangelegenheiten 2.405 3.205 800
111300 B etej 1 igungsmanagement 1.251 1.042 -208
127010 Rettungsdienst 473 491 18
128010 Katastrophenschutz 554 579 25
243010 Sonstige schulische Aufgaben 4.156 4.284 128
281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb 0 5 5
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 285 259 -26
311110 Laufende Leistungen 3.140 3.516 376
311210 Pflegegeld bei erheblicher 

Pfiegebedürffigkeit
500 90 -410

311240 Pflegegeld für andere Leistun
gen

35 5 -30

311260 vollstationäre Pflege 2.300 595 -1.705
311300 Eingliedemngshilfe für behin

derte Menschen
-24.231 826 25.057

311323 Hilfe zur Ausbildung sonst, 
angemessene Tätigkeit

56 12 -44

311341 Leistungen in anerkannten 
Werkstätten

5.600 813 -4.787
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Produkt Bezeichnung tatsächlicher
Züschussbedarf

2016,
ifl TEUR •

tatsächlicher
Zusclmssbedarf

2017 in
TEXJ&

Vergleich 
201672017 in 

TEUR

Summe aller Erträgt 
Summe iltr AutweailuBgcu 

Im jeweiligen Produkt

Suuuuc aller Erträge 7. 
Summe der Aufwendungen 

im jeweiligen Produkt

Wcwhuung d<9 tatsächli
chen ICoslcoanstlegta

311360 Leistungen zur Teilhabe am 
Leben

20.800 1.451 -19.349

311400 Hilfe zur Gesundheit 572 418 -154
311550 Bestattungskosten 151 49 -102
311590 Grundsichemng im Alter und 

bei Erwerbsminderung
415 383 -32

313000 Hilfen für Asylbewerber -85 37 1 456
315500 Unterbringung für Spätaus

siedler
19 2T 8

315510 Übergangswohnheime für
Asylbewerber

1.470 97 -1.373

315520 Migrationssozialarbeit 105 100 -6
342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik 152 198 46
343000 Betreuungsleistungen 243 234 -9
351000 Sonstige soziale Hilfen und 

Leistungen
802 711 -91

351100 Berufliche Rehabilitierung 0 0 0
361010 Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen
20.815 22.785 1.971

362010 Jugendarbeit 1.335 1.591 256
363110 Jugendsozialarbeit 1.210 1.498 288
363210 Allgemeine Förderung der 

Erziehung
292 151 -141

363300 Hilfe zur Erziehung 14.450 15.422 972
363410 Hilfe für junge Volljährige 1.322 1.315 -6
363420 Vorläufige Maßnahmen zum 

Schutz von Kündern (liier 
Hauptposten unbegleitete 
Minderjährige - Kostenerstat
tung nicht adäquat geplant)

790 2.060 1.270

363430 EingliederungshiJfe nach §
35a SGB VIII

3.441 4.121 680

414010 Öffentlicher Gesundheits
dienst

2.986 3.082 96

421010 Förderung des Sports 140 128 -12
537030 Bodenschutz und Altlasten 158 153 -5
547010 Öffentlicher Personennahver

kehr
3.148 2.779 -369

575010 Tourismus 380 376 -4
Summe 71.738 75.314 3.575
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Statt der durch den Landkreis dargestellten Mehrbedarf in Höhe von 8,7 Millionen EUR, ergibt 
sich bei. Anrechnung der Gegenfinanzierung nur ein tatsächlicher Meinte darf von 3,6 Millionen 
EUR.. Bei vielen der oben aufgefülirten Produkte handelt es sich im Übrigen sogar um freiwillige 
Leistungen.

Schlussendlich bleibt festzustellen, dass der Kreis bereits in. 2017 sehr wohl in der Lage ist, die 
Kommunen durch Senkung der Kreisumlage zu entlasten, ohne dass der gesetzliche Haushalt
sausgleich gefährdet ist. Viele von mir in der Vergangenheit .immer wieder angesprochenen 
Sehwachpunkte in der Haushaltswirtschaft des Landkreises haben sich verbessert, viele aber 
eben auch nicht. Dieser Haushalt hat viel Spielraum und Gestaltungsraöghchkeiten für die 
Kreisverwaltung, jedoch keine für die dem Landkreis angehörenden Kommunen. Es ist jetzt an 
der Zeit, den Kommunen etwas davon zurück zu geben,

Mit freundlichen Grüßen

Schreiber 
Bürgermei sterin
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